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Die GPK genehmigt den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2015 mit Änderungen. 

 

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Stadtrates hat an ihrer Sitzung vom 

2. Juni 2016 den Bericht und Antrag 2/2016 „Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2015“ 

beraten. Wie bereits medial im Vorfeld thematisiert, gab insbesondere der hohe Gewinn 

Anlass zu Diskussionen. Der Stadtrat zeigte auf, dass das erfreuliche Ergebnis vorwiegend 

durch einmalige und nur schwer zu budgetierende Erträge entstanden ist. Durch die Auslage-

rung der städtischen Heime erfolgte ein Buchgewinn durch Wertberichtigung in der Höhe 

von 9.6 Mio. Franken. Hinzu kamen überdurchschnittlich hohe Grundstückgewinn- und Erb-

schaftssteuern in der Höhe von 8.3 Mio. Franken und höhere Gebührenerträge durch mehr 

Amtshandlungen.  

 

Inhaltlich hatte die Geschäftsprüfungskommission zum Geschäftsbericht und zur Jahresrech-

nung 2015 keine Anträge. Aber bei der Gewinnverwendung gab es zwei Änderungen. So 

lehnt die Kommission eine Rückstellung in der Höhe von 3.3 Mio. Franken für eine zukünftige 

Sanierung der Pensionskasse ab. Nachdem die Pensionskasse mit dem Bericht und Antrag 

4/2016 „Ausgleichsgutschriften auf den Altersguthaben des städtischen Personals“ gerade 

erst erneut saniert wurde, sah eine Mehrheit der Kommission keine Notwendigkeit, schon 

wieder eine Vorinvestition in eine weitere zukünftige Sanierung zu planen. 

 

Die Kommission lehnte es ebenfalls ab, eine Einlage in die Vorfinanzierung Energiesparmass-

nahmen für stadteigene Liegenschaften in der Höhe von 1 Mio. Franken zu tätigen. Wenn die 

Stadt energetische Sanierungen in eigenen Liegenschaften tätigen will, kann sie das Geld 

direkt aus dem Eigenkapital nehmen und braucht dazu nicht den Umweg über eine Vorfinan-

zierung ohne konkrete Projekte. 
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Durch diese Änderungen bei der Gewinnverteilung steigt der Ertragsüberschuss von  

ursprünglich Fr. 9'117'503.24 auf neu Fr. 13'417'503.24. Dieser wird dem Eigenkapital zuge-

schlagen, das neu 22.5 Mio. Franken beträgt. 

 

 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen:  

Geschäftsprüfungskommission des Grossen Stadtrates 

Peter With, Vizepräsident 

E-Mail: peter@with.ch  

 


